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beigebracht werden könnte, wnrde beschlossen die Vorsteher von solchen städtischen

Waisenhäusern ebenfalls zu Rathe zu ziehen. Man war im Schooße der

Versammlung so gerecht, zuzugeben, daß das Fellenberg-Wehrlische landwirthschaftliche

System doch nicht auf alle Armenhäuser ausgedehnt werden könne.

Herr Zellweger machte dann noch eine Schilderung der Reform im Waisenhaus

von St. Gallen, welche darin besteht, daß neben der geschlechtlichen Trennung

der Kinder auch eine solche nach dem Alter stattfindet d. h. eine Eintheilung

in Familien unter je einem Lehrer oder einer Lehrerin. (Jnt.-Bl.)
— Burgdorf. Es verdient öffentlicher Erwähnung, daß die hiesige

Einwohnergcmeinde die sämmtlichen Besoldungen ihrer Primarlehrerstellen nm

einen Betrag von Fr. 1270 erhöht hat. Dieselben betrugen bisher zusammen

Fr. 3290 (in Abstufungen von Fr. 750 für di- erste bis hinab zu Fr. 350

für die sechste Klaffe). Jn Zukunft betragen sie zusammen Fr. 4569 (in
Abstufungen von Fr. 1930 sür die erste bis Fr. 590 für die sechste Klasse).

Dadurch beweist die Gemeinde daß ste trotz ihrer beschränkten Mittel einem

ihrer wichtigsten Verwaltungszweige, dem ErziehungS- und Unterrichtswesen,

ihre größte Aufmerksamkeit schenkt, die unermüdlichen Bestrebungen einer, psticht-

treuen und tüchtigen Lehrerschaft anerkennt, wodurch sie ermuntert wird, ferner

alle ihre Kräfte in segensreichem Wirken der — nicht nur in Hinsicht aus bie

Kinoerzahl, sondern auch auf die geistige Befähigung — immer mehr
zunehmenden Entwicklung unserer Schulen zuzuwenden.

Baselland. (Corr.) So wenig sich die Lchrer des hiesigey Kantons

gegenüber denjenigen mancher anderer Kantone über ihre Besoldungen zu

beklagen haben, so dürste es doch keinen geben, der sagen könnte, daß er sich auS

seinem Verdienste eine sorgenfreie Zukunft zu schaffen gedenke. Um so

beruhigender muß es daher für jeden sein wenn er vou anderer Seite für sein unb

für seiner Familie zukünftiges Auskommen gesorgt sieht. Dazu ist nun bei

uns Gott Lob ein schöner Grund gelegt. Sämmtliche Lehrer des KantonS

sind nun gesetzlich in einer Alters- Wittwen- und Waiscnpenstonskasse

verbunden, welche ihnen für den Fall, durch Alter oder durch .Krankheit und

Gebrechlichkeit dienstunfähig geworden zu sein, eine jährliche Pension von Fr. M»,

ihren Wittwen und Waisen aber eine solche von Fr. 199 zusichert. Ist es

auch nicht gerade viel zu nennen, so ist es doch genug um den Kummer armer,

alternder Lehrer, sich oder ihre Familie balb der äußersten Armuth preisgegeben

zu sehen, zu verscheuchen. Mit dieser Kasie ist auch eine Sterbekasse

verbunden, aus welcher den Wittwen unb Waisen eines Lehrers sogleich nach

dessen Absterben Fr. 199 verabreicht werden. Nnn hat auch die Gesellschaft der
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bisherigen freiwilligen Lchrer- Wittwen- und Waisenkasse beschlossen ihren

Fond der obligatorischen Kasse zu übergeben, unter der- Bedingung daß diese

sich verpflichte, ihren Wittwen und Waisen wenigstens Fr. 7V jährlich auszuweisen,

also daß, im Fall einer solchen Uebereinkunft die pensionsberechtigten

Hiuterlassenen eines Mitgliedes der freiwilligen Kasie jährlich Fr. 176 Pension

erhielten Die obligatorische Kasse wird auch kaum anstehen, das Anerbieten

anzunehmen denn das Kapital beläuft sich auf beinahe Fr. 19660 während

gegenwärtig nur 7 pensionsgenössige Wittwen stnd welche zusammen jährlich

Fr. 490 zu bezichen hätten. Für einstweilen würde also der obligatorischen

Kasse ein jährlicher Zinsvorschuß von Fr. 270 zu gut kommen. — Ja gewiß,

die basellandschaftlichen Lehrer dürfen sich einer schönen Errungenschaft freuen

nnd allen den Männern, welche es angestrebt haben und vornehmlich auch der

Regierung, welche durch Dekretirung eines jährlichen Zuschusses von Fr. 899
die Angelegenheit zum Eudschluß brachte ihren innigen Dank darbringen.

Hoffen wir, daß auch die Erziehung und Bildung unserer Jugend dadurch

gefördert werde!

Thurgau. Man hat seit langen, langen Jahren darüber geklagt, daß

von vielen Lehrern unb an vielen Orten der Unterricht mechanisch betrieben

und deshalb das Gelernte so bald vergessen werde. Deswegen ist seit Lampe,

Salzmann, Pestalozzi u. A. unablässig daran gearbeitet worden, den

Unterrichtsstoff zu veranschaulichen zu analvsiren zu erklären faßlich begreiflich»

verständlich zu machen. Ja man hat den pädagogischen Satz aufgestellt'. „Was
die Kindcr nicht verstehen, das bleibt ihnen nicht, und umgekehrt ; daruin sollen

sie nichts lernen, was sie nicht verstehen." Nun hört Man aber wieder die

alte Klage überall vvn Hohen und Niedern Gelehrten und Uugelehrten,

Pädagogen und NichtPädagogen wird geklagt, daß die Kinder so bald vergessen,

was sie in der Schule gelernt haben und daß sie von dem Gebliebenen so wenig

praktische Anwendung zu machen wissen. Kann mau nicht daraus mit
Sicherheit schließen daß man sich ein wenig geirrt und verstiegen hat Wir
glauben „Ja". Es wird gegenwärtig in den Schulen gelehrt: Geschichte,

Naturkunde, Geographie; muß nicht Jeder zugeben, daß diese Fächer Sache
des Gedächtnisses sind Es wird in der Sprache die Wortart, die Beugung
und die Satzverbindung gelehrt ; was will man aber anfangen, wenn das

Gedächtniß das Erklärte nicht behält oder verloren, hat Man lehrt auch fremde

Sprachen, Mathematik, Chemie u. dgl. und erklärt und beweist Alles auf's
Gründlichste; aber wie geht cs, wenn das Gelernte Jahrelang nicht mehr
geübt wird? Es wird vergessen. Darum machen auch Geistliche, Lehrer, Apo-
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